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verzinsen«, Abs. 2. Im �brigen kann das Gericht auf
Antrag des Gl�ubigers anordnen, dass der Schuldner
Sicherheit zu leisten hat; �ber Art und Umfang der Si-
cherheitsleistung ist nach billigem Ermessen zu ent-
scheiden, Abs. 3.

XVII. Vorzeitiger Zugewinnausgleich,
Art. 18

Art. 18 sieht vorzeitigen Zugewinnausgleich vor, wenn
»ein Ehegatte sein Verm�gen so verwaltet, dass er da-
durch Rechte des anderen bei der Berechnung der Zu-
gewinnausgleichsforderung beeintr�chtigt«. Das »gilt
insbesondere in den F�llen, die zu fiktiven Hinzurech-
nung nach (Art. 10 Abs. 2) f�hren«, Abs. 1. So kann
auch der ausgleichspflichtige Ehegatte vorgehen, wenn
Handlungen des anderen »iSd (Art. 18 Abs. 1) die
H�he der Zugewinnausgleichsforderung zu seinen Las-
ten beeintr�chtigen«.50 § 1385 BGB legt bei uns �ber-
sichtliche Voraussetzungen f�r den vorzeitigen Aus-
gleich in einem gerichtl. Verfahren fest. Frz. Recht
bleibt deutlich unpr�ziser, denn dort reicht »Unord-
nung des anderen Ehegatten in seinen Angelegenheiten,
(schlechte) Verm�gensverwaltung oder . . . ungeb�hr-
licher Lebenswandel« aus.51 Das macht die Vermittlung
bzw. gegenseitige Abstimmung der Regelungen schwie-
rig. »Mit Rechtskraft der Entscheidung, durch die dem

Antrag stattgegeben wird, gilt f�r die Ehegatten G�ter-
trennung«, Abs. 2. Gestaltungsantr�ge auf Aufl�sung
des G�terstandes k�nnen wie im dt. Recht mit Leis-
tungsantr�gen verbunden werden.52 F�r vorl�ufige Si-
cherungsmaßnahmen, etwa durch Arrest oder einstw.
Verf�gung, sind, soweit das Gericht sie aussprechen
sollte, die jeweiligen Verfahrensvorschriften des Landes
maßgeblich, in dem sie beantragt werden, lex fori.53

XVIII. Inkrafttreten; Ratifizierung

Nach Art. 20 bedarf das Abk. der Ratifizierung in den
Mitgliedstaaten. Dann treten seine Regeln mit dem ers-
ten Tag des Monats in Kraft, »der dem Austausch der
Ratifikationsurkunden folgt«, Abs. 2. Zun�chst gilt das
Abk. f�r zehn Jahre, Abs. 3 S. 1. Nach Ablauf »wird es
stillschweigend auf unbestimmte Zeit verl�ngert«, S. 2,
zur K�ndigung – im Augenblick vorgesehen f�r Frank-
reich und Deutschland als Mitgliedsstaaten – Abs. 3.

Dr. Peter Finger, Privatdozent, Rechtsanwalt,
Fachanwalt f�r Familienrecht, Frankfurt/M.

Bernd Kuckenburg

Steuerrecht aktuell f�r
Familienrechtler

I. �nderungen von Bedeutung der letzten
Jahre

n Die steuerlichen Haltefristen wurden bei Immobilien
auf 10 Jahre verl�ngert. Bei entgeltlichen �bertra-
gungen auch unter Ehegatten drohen Ver�ußerungs-
steuern. Entgeltlichkeit kann auch vorliegen, wenn
mit dem g�terrechtlichen Ausgleich saldiert wird.

n Ab 2005 wurde die Rentenbesteuerung nachhaltig
ver�ndert. Vorsorgeaufwendungen (Sonderausgaben)
sind ab 2005 komplex neu geregelt, mit einer G�ns-
tigerpr�fung nach altem Recht bis 2019.

n Der Datenschutz wurde gravierend eingeschr�nkt.
Man muss jedem Mandanten raten, keine auch

noch so entfernten Guthaben und Konten zu ver-
schweigen.

n Diverse Freibetr�ge wurden reduziert.

n F�r Abfindungen aus Arbeitsverh�ltnissen gibt es
keinen Freibetrag mehr.

Durch das Halbeink�nfteverfahren (ab 2009 Teilein-
k�nfteverfahren, s. II.) bei Dividenden u. a. wird die
Einkommensbestimmung erschwert (steuerpflichtig
nur die H�lfte der Eink�nfte!).

II. Unternehmensteuerreform 2008
(Highlights)1

n Besonderer Steuersatz f�r nicht entnommene
Gewinne bei Einzelunternehmen und in Mitunter-

50 Erl. S. 74
51 Erl. S. 73
52 Erl. S. 73
53 Erl. S. 75

1 Ausf�hrlich mit Beispielen Kuckenburg/Perleberg-K�lbel FuR
2009, 140
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nehmerschaft von Personengesellschaften (Thesau-
rierungsbeg�nstigung) bei Betriebsverm�gensver-
gleich mit 28,25 % zzgl. Solidarit�tszuschlag und
ggfs. Kirchensteuer und einer Nachversteuerung bei
Aussch�ttung in H�he von 25 % (ohne Solidarit�ts-
zuschlag und Quellensteuer).

n Investitionsabzugsbetrag2 nach § 7 g EStG mit
einem H�chstbetrag an Abzugsbetr�gen von
200 000 E und jetzt auch f�r gebrauchte Wirt-
schaftsg�ter des Anlageverm�gens mit einem Ab-
zugsbetrag von 40 %; bei Nichtinvestitionen erfolgt
eine Neuveranlagung mit Nachverzinsung f�r die
Veranlagungszeitr�ume, in denen der Investitions-
abzugsbetrag in Anspruch genommen wurde; bei
vorgenommener Investition kommt es zu erhebli-
cher Steuerentlastung3!

Achtung Haftungsfalle: Der Ausweis der geplanten
Investitionen erfolgt in den dem Finanzamt »ein-
zureichenden Unterlagen« und damit nicht mehr in
der Gewinnermittlung, sodass ein zus�tzlicher un-
terhaltsrechtlicher Auskunfts- und Beleganspruch
gegeben ist. Bei nicht durchgef�hrter Investition er-
folgt eine Neubescheidung der vergangenen Ver-
anlagungszeitr�ume!

n Der K�rperschaftssteuersatz wird von 25 % auf
15 % und die Gewerbesteuermesszahl von 5 % auf
3,5 % bei gleichzeitigem Wegfall des Betriebskos-
tenabzugs der Gewerbesteuer.werden gesenkt, so-
dass bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 400 %
die steuerliche Gesamtbelastung bei 29,83 % liegt,
was im internationalen Vergleich nach wie vor nur
Durchschnitt ist.

n Das bisherige Halbeink�nfteverfahren wird zum
Teileink�nfteverfahren (60 % des Gewinns sind
steuerpflichtig) und gilt nur noch f�r Gewinnaus-
sch�ttungen, Ver�ußerungsgewinne etc. im Zusam-
menhang mit Beteiligungen an Kapitalgesellschaften,
die sich im Betriebsverm�gen von Einzelunterneh-
men oder Personengesellschaften befinden oder f�r
Gewinne aus der Ver�ußerung privater Beteiligun-
gen iSv § 17 EStG (Beteiligung von mindestens ei-
nem Prozent am Gesellschaftskapital innerhalb der
letzten 5 Jahre).

n Geringwertige Wirtschaftsg�ter, GWG: die Ab-
schreibung ist von 410 E auf 150 E herabgesetzt
worden; bei Anschaffungskosten zwischen 150 und
1 000 E ist ein Sammelposten zu bilden, der unab-
h�ngig von der Haltedauer des Wirtschaftsgutes
�ber 5 Jahre linear abzuschreiben ist (GWG ab
2010 s. unter IV.).

III. Jahressteuergesetz 2009

n Das Jahressteuergesetz 2009 f�hrt die degressive
AfA wieder ein: deshalb f�r Wirtschaftsg�ter vor
dem 1. 1. 2006 angeschafft 20 %, in 2006 und
2007 angeschafft 30 %, in 2008 angeschafft 0 %,
in 2009 und 2010 angeschafft 25 %4.

n Abgeltungssteuer f�r Kapitaleink�nfte im Privat-
verm�gen unterliegen ab 2009 per Quellenbesteue-
rung einem Steuersatz von 25 %, was auch f�r Ver-
�ußerungsgewinne gilt. Die abgeltende Wirkung
f�hrt dazu, dass die Eink�nfte in der Einkommen-
steuererkl�rung nicht mehr anzugeben sind.

Achtung Haftungsfalle: Erforderliche Durchsetzung
eines gesonderten und neuen Auskunfts- und Beleg-
anspruchs, weil aus der Einkommensteuererkl�rung
nicht mehr ersichtlich!. Abzug von Werbungskosten
ist nicht mehr m�glich ist; lediglich ein Sparer-
pauschbetrag von 801 E bzw. 1 602 E sind abzugs-
f�hig.

IV. Jahressteuergesetz 2010, insb.
Auswirkung f�r Kinder, Familie,
Unterhalt und Krankenversicherung
gem�ß Wachstumsbeschleunigungs-
und B�rgerentlastungsgesetz

n Grundfreibetrag wird auf 8 004 E f�r allein Stehen-
de und f�r Ehepaare auf 16 008 E angehoben.

n Faktorverfahren5: Ehepaare haben zus�tzlich zu
den Steuerklassenkombinationen III/V bzw. IV/IV
die M�glichkeit, auf der Lohnsteuerkarte jeweils
die Steuerklasse IV iVm einem Faktor eintragen zu
lassen. Ab 2010 gibt es also eine 3. m�gliche Kom-
binationen: IV-Faktor/IV-Faktor. Der Vorteil des
Splitting-Tarifs kann schon beim monatlichen Ab-
zug der Lohnsteuer auf beide Ehepartner verteilt
werden. Dies soll dem weniger verdienenden Ehe-
partner den Anreiz geben, eine steuer- und sozial-
versicherungspflichtige Besch�ftigung aufzuneh-
men.

2 Wendt FR 2008, 598
3 Beispiel FuR 2009, 140, 142: 58 % gewinnreduzierender Ge-

samtaufwand der Gesamtinvestition m�glich!
4 Kuckenburg/Perleberg-K�lbel, Unterhaltseinkommen, B Rdn. 203,

216
5 Vgl. ausf�hrlich dazu Perlberg-K�lbel, Faktorverfahren ab

2010, FuR 2010, 451
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Wie wird das gemacht? Das Ehepaar teilt dem Fi-
nanzamt die voraussichtlichen Jahresarbeitsl�hne
mit. Auf Basis dieser Angaben wird die voraussicht-
liche H�he der Einkommensteuer nach dem Split-
ting-Tarif und auch die voraussichtliche H�he des
Lohnsteuerabzugs in Steuerklasse IV ermittelt. Dies
wird ins Verh�ltnis gesetzt und hieraus ein Faktor
ermittelt, den das Finanzamt auf den Lohnsteuer-
karten der Ehepartner jeweils neben der Angabe
der Steuerklasse IV eintr�gt. Dadurch wird er-
reicht, dass dem jeweiligen Ehepartner mindestens
die ihm pers�nlich zustehenden Abzugsbetr�ge
beim Lohnsteuerabzug ber�cksichtigt werden
(Grundfreibetrag, Vorsorgepauschale, Sonderaus-
gaben-Pauschbetrag und Kinderfreibetrag).

n Kindergeld wird f�r jedes Kind um 20 E erh�ht auf
184 E f�r das 1. und 2. Kind
190 E f�r das 3. Kind
250 E f�r jedes weitere Kind.
Die Freibetr�ge f�r Kinder werden bei zusammen-
veranlagten Eltern f�r jedes Kind von insgesamt
6 024 auf 7 008 E angehoben (d. h. Kinderfrei-
betrag 2 184 E und Betreuungsfreibetrag 1 302 E je
Elternteil).

n Kranken- und Pflegeversicherung waren zusammen
mit den anderen sonstigen Vorsorgeaufwendungen
bisher nur begrenzt abzugsf�hig. Der H�chstbetrag
betr�gt 2 800 E. Voll abziehbar sind aber alle Kran-
kenkassenversicherungsbeitr�ge, die ein Leistungs-
niveau absichern, dass dem der gesetzlichen Kran-
ken- und der sozialen Pflegepflichtversicherung
entspricht (Stichwort: keine Chefarztbehandlung).
Dies gilt sowohl f�r privat als auch f�r gesetzliche
Krankenversicherte und kann bereits im Lohnsteu-
erverfahren Ber�cksichtigung finden. Beitr�ge zur
gesetzlichen Rentenversicherung und berufsst�ndi-
gen Versorgungen sowie der so genannten R�rup-
Rente werden zu 70 % steuerfrei gestellt und k�n-
nen als Sonderausgaben abgezogen werden, wenn
die Versicherung zertifiziert ist.

n Begrenztes Realsplitting: der H�chstbetrag der Un-
terhaltszahlungen/Sonderausgaben an den geschie-
denen oder dauernd getrennt lebenden Ehepartner
von derzeit 13 805 E erh�ht sich um die f�r den
Empf�nger �bernommenen Beitr�ge zu einer Basis-
kranken- und Pflegepflichtversicherung.

n Außergew�hnliche Belastungen: der H�chstbetrag
f�r Unterhaltszahlungen an gesetzlich Unterhalts-
berechtigte und ihnen gleichgestellte Personen wird
von 7 680 E auf 8 004 E angehoben. Auch dieser
Betrag erh�ht sich um �bernommene Beitr�ge zu ei-
ner Basiskranken- und Pflegeversicherung.

n Erbschafts-/Schenkungsteuers�tze6 der Steuerklasse
II werden 2010 von 30 % bis 50 % auf 15 % bis
43 % gesenkt. Dies entlastet Geschwister und Ge-
schwisterkinder. So betr�gt der Steuersatz beim
Wert bis zu 75 000 E nur noch 15 % statt bislang
30 %. (Beim BVerfG sind zwischenzeitlich 3 Ver-
fahren zur Verfassungsm�ßigkeit des ErbStG 2009
anh�ngig, sodass gegen alle Erbschaftssteuerbe-
scheide Einspruch eingelegt werden sollte.)

n GWG: die alte Regelung wird wieder eingef�hrt
mit der Sofortabschreibung von beweglichen Wirt-
schaftsg�tern des Anlageverm�gens mit Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten bis 410 E. Bei An-
schaffungs- oder Herstellungskosten �ber 150 E ist
ein besonderes Verzeichnis zu f�hren. Es besteht
ein Wahlrecht zwischen Sofortabschreibung und
Bildung des Sammelpostens f�r Wirtschaftsg�ter
bis 1 000 E, der �ber eine Dauer von 5 Jahren ge-
winnmindernd aufzul�sen ist. Wirtschaftsg�ter bis
150 E k�nnen in den Sammelposten aufgenommen
werden.

V. Jahressteuergesetz 2011
(Kabinettsbeschluss vom 19. 5. 2010)

n Nichtsteuerbarkeit von Ver�ußerungsgesch�ften bei
Gegenst�nden des t�glichen Gebrauchs (§ 23
EStG-E): es soll gesetzlich klargestellt werden, dass
die Ver�ußerung derartiger Gegenst�nde nicht steuer-
bar ist. Es sei nicht sachgerecht, das derartige typische
Verlustgesch�ft steuerlich wirksam werden zu lassen.

n Außerordentliche Eink�nfte – Bemessung des erm�-
ßigten Steuersatzes (§ 34 Abs. 3 S. 2 EStG-E): Hier
m�sse sichergestellt werden, dass erm�ßigt zu be-
steuern Eink�nfte (Ver�ußerungsgewinne) mindes-
tens den Eingangssteuersatz unterworfen werden.

n Befreiung von der Pflicht zur Abgabe einer Einkom-
mensteuererkl�rung (§ 46 EStG): in Freibetragsf�l-
len f�r unbeschr�nkt und beschr�nkt steuerpflichti-
ge Arbeitnehmer bei Arbeitsl�hnen unterhalb der
Steuerbelastungsgrenze (z. B. Saisonarbeiter) wird
von der Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteu-
ererkl�rung schon ab 2009 abgesehen.

Bernd Kuckenburg, Rechtsanwalt,
Fachanwalt f�r Familien- und Steuerrecht, Mediator,
Gutachter, vereidigter Buchpr�fer, Hannover

6 Vgl. ausf�hrlich Kuckenburg, Schenkungs- und Erbschaftssteu-
erreform, FuR 2009, 261
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